
Vereinsstatuten           15.03.2025 
§ 1 Name, Sitz und TäƟgkeitsbereich 
(1) Der Verein führt den Namen "Bildungs-, Kultur- und Musikverein Helden".  
(2) Er hat seinen Sitz in 2000 Stockerau und erstreckt seine TäƟgkeit auf ganz Österreich und darüber hinaus. 
(3) Die Errichtung von Zweigvereinen ist nicht beabsichƟgt. 
 
§ 2 Zweck 
Der Verein, dessen TäƟgkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt: 

• Förderung von Kunst und Kultur  
• Förderung künstl. und kultureller BetäƟgung   
• VermiƩlung von Kunst und Kultur  
• BeschäŌigung bzw. Auseinandersetzung mit 
Kunst und Kultur  
• Bereicherung des kulturellen Lebens 
• Unterstützung hilfsbedürŌiger Personen 
• Förderung des Naturschutzes 

• Förderung der WissenschaŌ 
• Förderung der Gesundheitspflege und Fürsorge für alte, kranke 
oder mit körperlichen Gebrechen behaŌete Personen 
• Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienfürsorge 
• Förderung des Körpersports 
• Förderung der Schuldbildung, der Erziehung, der Volksbildung 
• Förderung der Berufsausbildung 
• Förderung der Heimatkunde, der Heimatpflege 

  • Förderung des Gemeinwohls auf siƩlichem Gebiet 
  • allgemein zur Förderung des Gemeinwohles auf kulturellem Gebiet den Zusammenschluss von Personen, die sich 
obigen Zwecken widmen, insbesondere der Förderung von Kunst und Kultur, insbesondere auch der Musik, insbesondere 
auch der Pflege und Erhaltung der klassischen Musikkultur sowie der Pflege der Musik aller SƟlrichtungen und 
Besetzungen, z.B. Solokünstler, Kapellen, Orchester und diverse Ensembles. 
 
Der Verein verfolgt nach seinen Statuten ausschließlich und unmiƩelbar gemeinnützige Zwecke und ist daher ein 
gemeinnütziger Verein im Sinne der geltenden abgabenrechtlichen BesƟmmungen (§§ 34 bis 47 der 
Bundesabgabenordnung – BAO). Eventuell nicht im Sinne der §§ 34ff BAO begünsƟgte Zwecke sind den begünsƟgten 
Zwecken völlig untergeordnet und werden höchstens im Ausmaß von 10% der Gesamtressourcen verfolgt. 
 
§ 3 MiƩel zur Erreichung des Vereinszwecks 
(1) Der Vereinszweck soll durch die in den Abs. 2 und 3 angeführten TäƟgkeiten und finanziellen MiƩel erreicht werden. 
(2) Für die Verwirklichung des Vereinszweckes vorgesehene TäƟgkeiten sind: 

a) Bereitstellung eines geeigneten Probelokals und laufende Proben 
b) Schaffung von Voraussetzungen für die Aus- und Fortbildung von MusikerInnen oder anderen KünstlerInnen, 

insbesondere auch von jungen MusikerInnen bzw. KünstlerInnen. Insbesondere: Unterstützung von MusikerInnen 
und KünstlerInnen Erfahrungen zu sammeln, die für Ihren weiteren künstlerischen Weg wertvoll sind – 
insbesondere Erfahrungen durch öffentliche Veranstaltungen mit Publikum.  

c) VermiƩlung von Kunst & Künstlern jeglicher Art mit KunsƟnteressierten 
d) Abhaltung musikalischer Veranstaltungen jeglicher Art, vor allem von Konzerten und WeƩbewerben, musikalische 

Mitwirkung bei öffentlichen und kirchlichen Anlässen, Abhaltung von Bildungsveranstaltungen, Besuch von 
Schulungs- und Fortbildungsveranstaltungen, Beteiligung bei Wertungsspielen und Herstellung von Tonträgern 

e) Kultur und Konzertreisen ins In- und Ausland, Kontakte und Verbindungen zu Vereinen gleicher Tendenz, 
f) Zusammenschluss zu Interessensverbänden, insbesondere MitgliedschaŌ bei einschlägigen Dachverbänden, wie 

Kulturverbänden und Musikverbänden. 
g) Durchführung kultureller Veranstaltungen jeglicher Art, vor allem Lesungen, Konzerte, Ausstellungen, Tanz, 

WeƩbewerbe 
h) Durchführung von Bildungsveranstaltungen jeglicher Art  
i) Vorträge, PräsentaƟonen, Versammlungen, ZusammenkünŌe, Exkursionen, Wanderungen, Diskussionsabende  
j) Veranstaltung von Workshops, Kursen und Seminaren 
k) Beratung und Unterstützung von Familien, Kindern und Jugendlichen 
l) Ferienaufenthalte für Kinder, Jugendliche, Erwachsene – unter anderem für Kunst- und Kulturschaffende und 

Interessierte – unter anderem länderübergreifend 
m) auŅlärende Arbeit und Sensibilisierung zur Änderung der Wertvorstellungen in Richtung eines 

gesetzeskonformen, einem konflikƞreien Zusammenleben aller Bürgerinnen und Bürger förderlichen Verhaltens, 
insbesondere betreffend Schutz von Minderheiten, Armen und Schwachen, Achtung der Menschenrechte  

n) Herausgabe von (periodischen) PublikaƟonen und Medien, insbesondere auch Einrichtung von Websites 
und/oder sonsƟger elektronischer Medien 

o) ProdukƟon von Tonträgern, Katalogen und Info-Material über (Nachwuchs)KünstlerInnen  
p) Öffentlichkeitsarbeit und DokumentaƟon  
q) Durchführung von Forschungsprojekten, Studien, Experimenten (ev. wissenschaŌlich begleitet) 



r) Testen innovaƟver Ansätze, Formen und Methoden zur Erreichung der gemeinnützigen Zwecke des Vereins, z.B. in 
der Kunst- und Kultur-VermiƩlung oder der Bildung, z.B. Erschließen neuer Zielgruppen  

s) Bereitstellung von Infrastruktur (Ton-, Lichtanlage, etc)   
t) Einrichtung einer Bibliothek bzw. Mediathek 
u) Unterstützung jeglicher Art von Personen, die mangels ausreichenden Einkommens oder Vermögens ihren 

notwendigen Lebensunterhalt nicht bestreiten können, Unterhaltssicherung für Kinder und Jugendliche 
v) Unterstützung jeglicher Art von Personen, die auf Grund ihrer körperlichen, geisƟgen oder seelischen Verfassung 

auf fremde Hilfe angewiesen sind 
(3) Die erforderlichen finanziellen MiƩel sollen aufgebracht werden durch:  

a) BeitriƩsgebühren und Mitgliedsbeiträge 
b) SubvenƟonen und Förderungen 
c) Spenden, Sammlungen, Vermächtnisse und sonsƟge Zuwendungen 
d) Vermögensverwaltung (z.B. Zinsen, sonsƟge KapitaleinkünŌe, Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung usw.) 
e) Erträgnisse aus Veranstaltungen, AkƟvitäten und vereinseigenen Unternehmungen lt. Abs. 1 
f) Verkauf vereinseigener PublikaƟonen und Medien 
g) Sponsorgelder 
h) Unterstützung durch Privatpersonen, Unternehmungen und die öffentliche Hand 
i) Werbeeinnahmen 
j) Einnahmen aus der TäƟgkeit als Erfüllungsgehilfe 

(4) Die im Abs. (3) angeführten MiƩel dürfen nur für die in den Statuten angeführten TäƟgkeiten und Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder des Vereines oder ihnen nahestehende Personen dürfen keine Vermögensvorteile, und außerhalb 
des Vereinszweckes bzw. ohne entsprechende Gegenleistung in ihrer EigenschaŌ als Mitglieder keine sonsƟgen 
Zuwendungen aus MiƩeln des Vereines erhalten. Bei Auflösung der KörperschaŌ oder bei Wegfall des begünsƟgten 
Zweckes darf das Vermögen der KörperschaŌ, soweit es die eingezahlten Kapitalanteile der Mitglieder und den gemeinen 
Wert der von den Mitgliedern geleisteten Sacheinlagen übersteigt, nur für die in der Rechtsgrundlage angeführten 
begünsƟgten Zwecke verwendet werden. 
(5) Der Verein kann, soweit die materiellen MiƩel und der Vereinszweck dies zulassen, Angestellte haben und sich 
überhaupt DriƩer bedienen, um den Zweck zu erfüllen. Auch an Vereinsmitglieder, darin eingeschlossen 
VereinsfunkƟonäre, kann Entgelt bezahlt werden, sofern dies auf TäƟgkeiten bezogen ist, die über die VereinstäƟgkeiten 
im engsten Sinn hinausgehen; derarƟges Entgelt hat einem DriƩvergleich standzuhalten. 
 
§ 3a Ergänzende BesƟmmungen zu BegünsƟgungswürdigkeit iSd §§ 34 ff BAO und Spendenabsetzbarkeit iSd § 4a EStG 
1988 
(1) Zufallsgewinne dürfen ausschließlich zur Erfüllung der in den Vereinsstatuten festgelegten begünsƟgten Zwecke 
verwendet werden. 
(2) WirtschaŌliche GeschäŌsbetriebe des Vereins treten mit abgabenpflichƟgen Betrieben derselben oder ähnlicher Art 
nicht in größerem Umfang, als dies bei Erfüllung der Vereinszwecke unvermeidbar ist, in WeƩbewerb. 
(3) Die MiƩel des Vereins dürfen ausschließlich für die begünsƟgten Zwecke verwendet werden. 
(4) Der Verein hat seine Aufgaben nach den Kriterien der Gemeinnützigkeit, der WirtschaŌlichkeit und der 
Zweckmäßigkeit zu erfüllen. 
(5) Der Verein darf keine Personen durch Verwaltungsausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünsƟgen. 
(6) Der Verein kann zur Zweckverfolgung Erfüllungsgehilfen im Sinn des § 40 Abs. 1 BAO heranziehen. Deren Wirken ist 
wie eigenes Wirken des Vereins anzusehen. 
(7) Der Verein kann teilweise oder zur Gänze für andere KörperschaŌen als Erfüllungsgehilfe gemäß § 40 Abs. 1 BAO täƟg 
werden. 
(8) Der Verein kann MiƩel als Zuwendungen an andere Einrichtungen weitergeben, dies im Ausmaß von unter 10% der 
gesamten Ausgaben oder unter Anwendung des § 40a Z. 1 BAO an begünsƟgte Einrichtungen im Sinn des § 4a Abs. 3 und 
6, des § 4b oder des § 4c EStG 1988 mit einer entsprechenden Widmung, sofern zumindest ein übereinsƟmmender 
OrganisaƟonszweck besteht. 
(9) Der Verein kann unter Anwendung von § 40a Z. 2 BAO Lieferungen und Leistungen an andere, gemäß den §§ 34 ff BAO 
begünsƟgte KörperschaŌen erbringen. 
(10) Der Verein kann im Rahmen von KooperaƟonen täƟg werden. Sind nicht alle KooperaƟonspartner steuerlich 
begünsƟgt im Sinn der §§ 34 ff BAO, muss gemäß § 40 Abs. 3 BAO sowohl der Zweck der KooperaƟon als auch der Beitrag 
des Vereins zur KooperaƟon eine unmiƩelbare Förderung seines begünsƟgten Zweckes darstellen und es darf zu keinem 
MiƩelabfluss zu einem nicht im Sinne der §§ 34 ff BAO begünsƟgten KooperaƟonspartner kommen. 
(11) Der Verein ist berechƟgt, gemeinnützige oder nicht gemeinnützige KapitalgesellschaŌen zu gründen oder sich an 
ihnen zu beteiligen. 
(12) Der Verein kann GeldmiƩel gemäß § 40b BAO für Preise und SƟpendien zur Verfügung stellen. 



(13) Der Verein kann gemäß § 39 Abs 2 BAO MiƩel zur VermögensausstaƩung an eine privatrechtliche SƟŌung, eine 
vergleichbare Vermögensmasse oder einen Verein übertragen. 
(14) Für den Fall der SpendenbegünsƟgung: Die in Zusammenhang mit der Verwendung von Spenden stehenden 
Verwaltungskosten des Vereins betragen ohne BerücksichƟgung der für die Erfüllung der ÜbermiƩlungsverpflichtung 
gemäß § 18 Abs. 8 EStG 1988 anfallenden Kosten höchstens 10% der Spendeneinnahmen. 
 
§ 4 Arten der MitgliedschaŌ 
(1) Die Mitglieder des Vereins gliedern sich in ordentliche, außerordentliche und Ehrenmitglieder.  
(2) Ordentliche Mitglieder sind jene, die sich voll an der Vereinsarbeit beteiligen. Außerordentliche Mitglieder sind solche, 
die die VereinstäƟgkeit vor allem durch Zahlung eines für sie festgesetzten Mitgliedsbeitrags fördern. Ehrenmitglieder sind 
Personen, die hierzu wegen besonderer Verdienste um den Verein ernannt werden. 
 
§ 5 Erwerb der MitgliedschaŌ 
(1) Mitglieder des Vereins können alle physischen Personen, die unbescholten sind, sowie jurisƟsche Personen werden.  
(2) Über die Aufnahme von ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern entscheidet der Vorstand. Die Aufnahme 
kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden.  
(3) Bis zur Entstehung des Vereins erfolgt die vorläufige Aufnahme von ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern 
durch die die Vereinsgründerinnen/Vereinsgründer, im Fall eines bereits bestellten Vorstands durch diesen. Diese 
MitgliedschaŌ wird erst mit Entstehung des Vereins wirksam. Wird ein Vorstand erst nach Entstehung des Vereins bestellt,  
erfolgt auch die (definiƟve) Aufnahme ordentlicher und außerordentlicher Mitglieder bis dahin durch die 
Gründerinnen/Gründer des Vereins.  
(4) Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt auf Antrag des Vorstands durch die Generalversammlung. 
 
§ 6 Beendigung der MitgliedschaŌ 
(1) Die MitgliedschaŌ erlischt durch Tod, bei jurisƟschen Personen durch Verlust der Rechtspersönlichkeit, durch 
freiwilligen AustriƩ und durch Ausschluss.  
(2) Der AustriƩ kann nur zum Letzten Tag jedes Monats erfolgen. Er muss dem Vorstand mindestens einen Monat vorher 
schriŌlich mitgeteilt werden. Erfolgt die Anzeige verspätet, so ist sie erst zum nächsten AustriƩstermin wirksam. Für die 
RechtzeiƟgkeit ist das Datum der Postaufgabe maßgeblich.  
(3) Der Vorstand kann ein Mitglied ausschließen, wenn dieses trotz zweimaliger schriŌlicher Mahnung unter Setzung einer 
angemessenen Nachfrist länger als sechs Monate mit der Zahlung der Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist. Die 
Verpflichtung zur Zahlung der fällig gewordenen Mitgliedsbeiträge bleibt hiervon unberührt.  
(4) Der Ausschluss eines Mitglieds aus dem Verein kann vom Vorstand auch wegen grober Verletzung anderer 
Mitgliedspflichten und wegen unehrenhaŌen Verhaltens verfügt werden.  
(5) Die Aberkennung der EhrenmitgliedschaŌ kann aus den im Abs. 4 genannten Gründen von der Generalversammlung 
über Antrag des Vorstands beschlossen werden. 
 
§ 7 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
(1) Die Mitglieder sind berechƟgt, an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und die Einrichtungen des Vereins 
zu beanspruchen, gegebenenfalls nach den vom Vorstand erstellten Richtlinien bzw. Bedingungen, wobei der Vorstand 
auch ermächtigt ist, auch Mitgliederkategorien zu differenzieren. Das SƟmmrecht in der Generalversammlung sowie das 
akƟve und passive Wahlrecht stehen nur den ordentlichen und den Ehrenmitgliedern zu. Für FunkƟonen im Vorstand 
(Ausschuss) sind ordentliche Mitglieder nur wählbar, wenn sie das 16. Lebensjahr vollendet haben. Bei den mündigen 
Minderjährigen zwischen 16 und Erreichen der Volljährigkeit mit 18 Jahren ist dafür jedoch die ZusƟmmung des 
gesetzlichen Vertreters notwendig. 
(2) Jedes Mitglied ist berechƟgt, vom Vorstand die Ausfolgung der Statuten zu verlangen.  
(3) Mindestens ein Zehntel der Mitglieder kann vom Vorstand die Einberufung einer Generalversammlung verlangen.  
(4) Die Mitglieder sind in jeder Generalversammlung vom Vorstand über die TäƟgkeit und finanzielle Gebarung des 
Vereins zu informieren. Wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder dies unter Angabe von Gründen verlangt, hat der 
Vorstand den betreffenden Mitgliedern eine solche InformaƟon auch sonst binnen vier Wochen zu geben.  
(5) Die Mitglieder sind vom Vorstand über den geprüŌen Rechnungsabschluss (Rechnungslegung) zu informieren. 
Geschieht dies in der Generalversammlung, sind die Rechnungsprüfer einzubinden.  
(6) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach KräŌen zu fördern und alles zu unterlassen, wodurch 
das Ansehen und der Zweck des Vereins Abbruch erleiden könnten. Sie haben die Vereinsstatuten und die Beschlüsse der 
Vereinsorgane zu beachten. Die ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder sind zur pünktlichen Zahlung der 
BeitriƩsgebühr und der Mitgliedsbeiträge in der von der Generalversammlung beschlossenen Höhe verpflichtet. 
 
§ 8 Vereinsorgane 
Organe des Vereins sind die Generalversammlung (§§ 9 und 10), der Vorstand (§§ 11 bis 13), die 
Rechnungsprüferinnen/Rechnungsprüfer (§ 14) und das Schiedsgericht (§ 15). 



Die Sitzungen aller Organe des Vereines können mit physischer Anwesenheit der Mitglieder aber auch miƩels virtueller 
Versammlung oder einer Mischform staƪinden. Für die virtuelle Teilnahme muss von jedem Ort aus eine akusƟsche und 
möglichst auch opƟsche Zweiweg-Verbindung in Echtzeit zur Verfügung stehen und die Teilnehmer müssen die 
Möglichkeit haben sich zu Wort zu melden und in geeigneter Form an AbsƟmmungen teilnehmen können. Diese Art der 
Versammlungsgestaltung entscheidet der ob/die Obfrau, im Falle der Generalversammlung der Vorstand. 
 
§ 9 Generalversammlung 
(1) Die Generalversammlung ist die "Mitgliederversammlung" im Sinne des Vereinsgesetzes 2002. Eine ordentliche 
Generalversammlung findet alle vier Jahre staƩ.  
(2) Eine außerordentliche Generalversammlung findet auf  
a.  Beschluss des Vorstands oder der ordentlichen Generalversammlung,  
b.  schriŌlichen Antrag von mindestens einem Zehntel der Mitglieder,  
c.  Verlangen der Rechnungsprüferinnen/Rechnungsprüfer (§ 21 Abs. 5 erster Satz VereinsG),  
d.  Beschluss der/eines Rechnungsprüfer/s (§ 21 Abs. 5 zweiter Satz VereinsG, § 11 Abs. 2 driƩer Satz dieser Statuten),  
e.  Beschluss eines gerichtlich bestellten Kurators (§ 11 Abs. 2 letzter Satz dieser Statuten) binnen vier Wochen staƩ.  
(3) Sowohl zu den ordentlichen wie auch zu den außerordentlichen Generalversammlungen sind alle Mitglieder 
mindestens zwei Wochen vor dem Termin schriŌlich oder per E-Mail (an die vom Mitglied dem Verein bekanntgegebene 
E-Mail-Adresse) einzuladen. Die Anberaumung der Generalversammlung hat unter Angabe der Tagesordnung zu erfolgen. 
Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand (Abs. 1 und Abs. 2 lit. a - c), durch die/einen Rechnungsprüfer (Abs. 2 lit. d) 
oder durch einen gerichtlich bestellten Kurator (Abs. 2 lit. e).  
(4) Anträge zur Generalversammlung sind mindestens drei Tage vor dem Termin der Generalversammlung beim Vorstand 
schriŌlich oder per E-Mail einzureichen.  
(5) GülƟge Beschlüsse - ausgenommen solche über einen Antrag auf Einberufung einer außerordentlichen 
Generalversammlung - können nur zur Tagesordnung gefasst werden.  
(6) Bei der Generalversammlung sind alle Mitglieder teilnahmeberechƟgt. SƟmmberechƟgt sind nur die ordentlichen und 
die Ehrenmitglieder. Jedes Mitglied hat eine SƟmme. JurisƟsche Personen werden durch eine(n) BevollmächƟgte(n) 
vertreten. Die Übertragung des SƟmmrechts auf ein anderes Mitglied im Wege einer schriŌlichen BevollmächƟgung ist 
zulässig. 
(7) Die Generalversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen beschlussfähig.  
(8) Die Wahlen und die Beschlussfassungen in der Generalversammlung erfolgen in der Regel mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen gülƟgen SƟmmen. Beschlüsse, mit denen das Statut des Vereins geändert oder der Verein aufgelöst werden 
soll, bedürfen jedoch einer qualifizierten Mehrheit von zwei DriƩeln der abgegebenen gülƟgen SƟmmen.  
(9) Den Vorsitz in der Generalversammlung führt die Obfrau/der Obmann in deren/dessen Verhinderung ihre 
Stellvertreterin/sein Stellvertreter. Wenn auch diese/r verhindert ist, so führt das an Jahren älteste anwesende 
Vorstandsmitglied den Vorsitz. 
10) Die Generalversammlung kann auch virtuell gemäß §2 VirtGesG abgehalten werden. Dafür ist eine technische Lösung 
zu finden, die allen teilnahmeberechƟgten Mitgliedern den barrierefreien Zugang zur Versammlung bietet. Die 
Entscheidung, ob eine virtuelle Versammlung durchgeführt werden soll und welche Verbindungstechnologie dabei zum 
Einsatz kommt, obliegt dem/der Vorsitzenden. Für den Fall einer virtuellen Versammlung gelten die BesƟmmungen zur 
Abhaltung der Generalversammlung (§ 9 Abs. 1-9) sinngemäß. Der Vorstand kann auch die Durchführung einer hybriden 
Versammlung iSd § 4 VirtGesG anordnen.   
 
§ 10 Aufgaben der Generalversammlung 
Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten:  
a)  Beschlussfassung über den Voranschlag;  
b)  Entgegennahme und Genehmigung des RechenschaŌsberichts und des Rechnungsabschlusses unter Einbindung der 
Rechnungsprüferinnen/Rechnungsprüfer;  
c)  Wahl und Enthebung der Mitglieder des Vorstands und der Rechnungsprüferinnen/ Rechnungsprüfer;  
d) Genehmigung von RechtsgeschäŌen zwischen Rechnungsprüferinnen/Rechnungsprüfer und Verein;  
e)  Entlastung des Vorstands;  
f)  Festsetzung der Höhe der BeitriƩsgebühr und der Mitgliedsbeiträge für ordentliche und für außerordentliche 
Mitglieder;  
g)  Verleihung und Aberkennung der EhrenmitgliedschaŌ;  
h)  Beschlussfassung über Statutenänderungen und die freiwillige Auflösung des Vereins;  
i)  Beratung und Beschlussfassung über sonsƟge auf der Tagesordnung stehende Fragen. 
 
§ 11 Vorstand 
(1) Der Vorstand besteht jedenfalls aus Obfrau/Obmann und Stellvertreter*in. Zusätzlich können opƟonal durch Beschluss 
der Generalversammlung gewählt werden: SchriŌführer*in und Stellvertreter*in, Kassier*in und Stellvertreter*in, 
Jugendreferent*in und Stellvertreter*in, Bereichsleiter*in und Stellvertreter*in. 



Die Obfrau/der Obmanns kann auch die Bezeichnung Vorsitzende(r) des Vorstandes oder Vorstandsvorsitzende(r) führen. 
(2) Der Vorstand wird von der Generalversammlung gewählt. Der Vorstand hat bei Ausscheiden eines gewählten Mitglieds 
das Recht, an seine Stelle ein anderes wählbares Mitglied zu koopƟeren, wozu die nachträgliche Genehmigung in der 
nächsƞolgenden Generalversammlung einzuholen ist. Fällt der Vorstand ohne Selbstergänzung durch KoopƟerung 
überhaupt oder auf unvorhersehbar lange Zeit aus, so ist jede Rechnungsprüferin/jeder Rechnungsprüfer verpflichtet, 
unverzüglich eine außerordentliche Generalversammlung zum Zweck der Neuwahl eines Vorstands einzuberufen. Sollten 
auch die Rechnungsprüferinnen/Rechnungsprüfer handlungsunfähig sein, hat jedes ordentliche Mitglied, das die Not-
situaƟon erkennt, unverzüglich die Bestellung eines Kurators beim zuständigen Gericht zu beantragen, der umgehend eine 
außerordentliche Generalversammlung einzuberufen hat.  
(3) Die FunkƟonsperiode des Vorstands beträgt vier Jahre; Wiederwahl ist möglich. Jede FunkƟon im Vorstand ist 
persönlich auszuüben.  
(4) Der Vorstand wird von der Obfrau/vom Obmann, bei Verhinderung von seiner Stellvertreterin/seinem Stellvertreter, 
schriŌlich oder mündlich einberufen. Ist auch diese/dieser auf unvorhersehbar lange Zeit verhindert, darf jedes sonsƟge 
Vorstandsmitglied den Vorstand einberufen.  
(5) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder eingeladen wurden und mindestens die HälŌe von ihnen 
anwesend ist. (Bei nur 2 Vorstandsmitgliedern: wenn beide anwesend sind). 
(6) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher SƟmmenmehrheit; bei SƟmmengleichheit gibt die SƟmme der 
Vorsitzenden/des Vorsitzenden den Ausschlag. (Bei nur 2 Vorstandsmitgliedern: einsƟmmige Beschlußfassung) 
(7) Den Vorsitz führt die Obfrau/der Obmann, bei Verhinderung seine Stellvertreterin/sein Stellvertreter. Ist auch 
diese/dieser verhindert, obliegt der Vorsitz dem an Jahren ältesten anwesenden Vorstandsmitglied oder jenem 
Vorstandsmitglied, das die übrigen Vorstandsmitglieder mehrheitlich dazu besƟmmen.  
(8) Außer durch den Tod und Ablauf der FunkƟonsperiode (Abs. 3) erlischt die FunkƟon eines Vorstandsmitglieds durch 
Enthebung (Abs. 9) und RücktriƩ (Abs. 10).  
(9) Die Generalversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder einzelne seiner Mitglieder entheben. Die 
Enthebung triƩ mit Bestellung des neuen Vorstands bzw. Vorstandsmitglieds in KraŌ.  
(10) Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriŌlich ihren RücktriƩ erklären. Die RücktriƩserklärung ist an den 
Vorstand, im Falle des RücktriƩs des gesamten Vorstands an die Generalversammlung zu richten. Der RücktriƩ wird erst 
mit Wahl bzw. KoopƟerung (Abs. 2) eines Nachfolgers wirksam. 
(11) Eine schriŌliche Beschlussfassung ist zulässig, wenn innerhalb der AbsƟmmungsfrist kein Vorstandsmitglied einen 
Einwand gegen diese Vorgangsweise erhoben hat und mehr als 50% der Vorstandsmitglieder an der AbsƟmmung 
teilgenommen haben. (Bei nur 2 Vorstandsmitgliedern: wenn beide abgesƟmmt haben). Die AbsƟmmungsfrist beträgt im 
Regelfall sieben Tage, auf jeden Fall jedoch 72 Stunden. Die schriŌliche Beschlussfassung (Umlauĩeschluss) ist bei der 
nächsten Sitzung im Protokoll festzuhalten. 
 
§ 12 Aufgaben des Vorstands 
Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Er ist das "Leitungsorgan" im Sinne des Vereinsgesetzes 2002. Ihm kommen 
alle Aufgaben zu, die nicht durch die Statuten einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind.  
Der Vorstand kann sich für die Aufgabenverteilung und VereinsakƟvitäten über die Statuten hinaus eine GeschäŌsordnung 
genehmigen, die im Gegensatz zu den Statuten durch Vorstandsbeschluss leicht und rasch auch wieder geändert werden 
können. 
In seinen Wirkungsbereich fallen insbesondere folgende Angelegenheiten:  
(1) Einrichtung eines den Anforderungen des Vereins entsprechenden Rechnungswesens mit laufender Aufzeichnung der 
Einnahmen/Ausgaben und Führung eines Vermögensverzeichnisses als Mindesterfordernis; 
(2) Erstellung des Jahresvoranschlags, des RechenschaŌsberichts und des Rechnungsabschlusses;  
(3) Vorbereitung und Einberufung der Generalversammlung in den Fällen des § 9 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a - c dieser 
Statuten;  
(4) InformaƟon der Vereinsmitglieder über die VereinstäƟgkeit, die Vereinsgebarung und den geprüŌen 
Rechnungsabschluss; 
(5) Verwaltung des Vereinsvermögens;  
(6) Aufnahme und Ausschluss von ordentlichen und außerordentlichen Vereinsmitgliedern;  
(7) Aufnahme und Kündigung von Angestellten des Vereins. 
 
§ 13 Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder 
(1) Die Obfrau/der Obmann führt die laufenden GeschäŌe des Vereins und vertriƩ den Verein nach außen. 
SchriŌliche AusferƟgungen des Vereins bedürfen zu ihrer GülƟgkeit der UnterschriŌen der Obfrau/des Obmanns und der 
Kassierin/des Kassiers (bzw. falls keine Person in diese PosiƟon gewählt wurde - eines anderen Vorstandsmitglieds). 
RechtsgeschäŌe zwischen Vorstandsmitgliedern und Verein bedürfen der ZusƟmmung eines anderen Vorstandsmitglieds.  
(2) RechtsgeschäŌliche BevollmächƟgungen, den Verein nach außen zu vertreten bzw. für ihn zu zeichnen, können 
ausschließlich von den in Abs. 1 genannten Vorstandsmitgliedern erteilt werden.  



(3) Bei Gefahr im Verzug ist die Obfrau/der Obmann berechƟgt, auch in Angelegenheiten, die in den Wirkungsbereich der 
Generalversammlung oder des Vorstands fallen, unter eigener Verantwortung selbständig Anordnungen zu treffen; im 
Innenverhältnis bedürfen diese jedoch der nachträglichen Genehmigung durch das zuständige Vereinsorgan.  
(4) Die Obfrau/der Obmann führt den Vorsitz in der Generalversammlung und im Vorstand.  
(5) Die SchriŌführerin/der SchriŌführer führt die Protokolle der Generalversammlung und des Vorstands. Und unterstützt 
die Obfrau/den Obmann bei der Führung der VereinsgeschäŌe.  
(6) Die Kassierin/der Kassier ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung des Vereins verantwortlich.  
(7) Wenn keine SchriŌführerin/kein SchriŌführer und/oder keine Kassierin/kein Kassier gewählt wurde, übernimmt die 
Obfrau/der Obmann die jeweiligen Aufgaben. 
(8) Im Fall der Verhinderung treten an die Stelle der Obfrau/des Obmanns, der SchriŌführerin/des SchriŌführers oder der 
Kassierin/des Kassiers ihre Stellvertreterinnen/Stellvertreter. 
 
§ 14 Rechnungsprüferin/Rechnungsprüfer 
(1) Zwei Rechnungsprüferinnen/Rechnungsprüfer werden von der Generalversammlung auf die Dauer von vier Jahren 
gewählt. Wiederwahl ist möglich. Die Rechnungsprüferinnen/ Rechnungsprüfer dürfen keinem Organ - mit Ausnahme der 
Generalversammlung - angehören, dessen TäƟgkeit Gegenstand der Prüfung ist.  
(2) Den Rechnungsprüferinnen/Rechnungsprüfern obliegt die laufende GeschäŌskontrolle sowie die Prüfung der 
Finanzgebarung des Vereins im Hinblick auf die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung und die statutengemäße 
Verwendung der MiƩel. Der Vorstand hat den Rechnungsprüferinnen/den Rechnungsprüfern die erforderlichen 
Unterlagen vorzulegen und die erforderlichen AuskünŌe zu erteilen. Die Rechnungsprüferinnen/die Rechnungsprüfer 
haben dem Vorstand über das Ergebnis der Prüfung zu berichten.  
(3) RechtsgeschäŌe zwischen Rechnungsprüferinnen/Rechnungsprüfern und Verein bedürfen der Genehmigung durch die 
Generalversammlung. Im Übrigen gelten für die die Rechnungsprüferinnen/Rechnungsprüfer die BesƟmmungen des § 11 
Abs. 8 bis 10 sinngemäß. 
 
§ 15 Schiedsgericht 
(1) Zur Schlichtung von allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden StreiƟgkeiten ist das vereinsinterne Schiedsgericht 
berufen. Es ist eine "Schlichtungseinrichtung" im Sinne des Vereinsgesetzes 2002 und kein Schiedsgericht nach den §§ 577 
ff ZPO.  
(2) Das Schiedsgericht setzt sich aus drei unbefangenen ordentlichen Vereinsmitgliedern zusammen. Es wird derart 
gebildet, dass ein StreiƩeil dem Vorstand ein Mitglied als Schiedsrichterin/ Schiedsrichter schriŌlich namhaŌ macht. Über 
Aufforderung durch den Vorstand binnen sieben Tagen macht der andere StreiƩeil innerhalb von 14 Tagen seinerseits ein 
Mitglied des Schiedsgerichts namhaŌ. Nach Verständigung durch den Vorstand innerhalb von sieben Tagen wählen die 
namhaŌ gemachten Schiedsrichterinnen/Schiedsrichter binnen weiterer 14 Tage ein driƩes ordentliches Mitglied zum/zur 
Vorsitzenden des Schiedsgerichts. Bei SƟmmengleichheit entscheidet unter den Vorgeschlagenen das Los. Die Mitglieder 
des Schiedsgerichts dürfen keinem Organ - mit Ausnahme der Generalversammlung - angehören, dessen TäƟgkeit 
Gegenstand der StreiƟgkeit ist.  
(3) Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidung nach Gewährung beiderseiƟgen Gehörs bei Anwesenheit aller seiner 
Mitglieder mit einfacher SƟmmenmehrheit. Es entscheidet nach bestem Wissen und Gewissen. Seine Entscheidungen 
sind vereinsintern endgülƟg. 
 
§ 16 Freiwillige Auflösung des Vereins 
(1) Die freiwillige Auflösung des Vereins kann nur in einer Generalversammlung und nur mit ZweidriƩelmehrheit der 
abgegebenen gülƟgen SƟmmen beschlossen werden. In der Einladung zu dieser Generalversammlung ist in der 
Tagesordnung auf den Auflösungsbeschuss hinzuweisen. 
(2) Die Generalversammlung hat - sofern Vereinsvermögen vorhanden ist - über die Abwicklung zu beschließen. 
Insbesondere hat sie eine Abwicklerin oder einen Abwickler zu berufen und Beschluss darüber zu fassen, wem 
diese/dieser das nach Abdeckung der Passiva verbleibende Vereinsvermögen zu übertragen hat. 
(3) Der letzte Vereinsvorstand hat die freiwillige Auflösung binnen vier Wochen nach Beschlussfassung der zuständigen 
Vereinsbehörde schriŌlich anzuzeigen. 
 
§ 17 Verwendung des Vereinsvermögens bei Ausscheiden von Mitgliedern, bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall 
des begünsƟgten Zwecks 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall des bisherigen begünsƟgten Vereinszwecks ist das nach Abdeckung der Passiva 
verbleibende Vereinsvermögen, für gemeinnützige, mildtäƟge oder kirchliche Zwecke im Sinne der §§ 34 ff 
Bundesabgabenordnung (BAO) zu verwenden. Soweit möglich und erlaubt, soll es dabei InsƟtuƟonen zufallen, die gleiche 
oder ähnliche Zwecke wie dieser Verein verfolgen. 


